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Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion DIE LINKE 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

Inhalt des Antrags: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 

Einzelplan  17 Allgemeine Finanzverwaltung  

D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  

Zu Kapitel  17 01 Bezeichnung Allgemeine Finanzierungsvorgänge 

Produktnummer   009 Bezeichnung Zuweisungen an Kommunen 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan 
Nr. Bezeichnung 

7 Summe Erträge 

14 Summe Aufwendungen 920.311.900 65.000.000 985.311.900 

Liquidität 

Einnahmen 

Ausgaben 

 Drucksache 20/10328 
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Veränderungen in Euro 2024 
von um auf 

Produkterfolgsplan 

Nr. Bezeichnung 

7 Summe Erträge 

14 Summe Aufwendungen 926.154.000 65.000.000 991.154.000 

Liquidität 

Einnahmen 

Ausgaben 

Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 

Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 

Das Land Hessen erstattet den Kommunen deren Ausfälle aus dem Verzicht auf die Erhebung von Straßenbeiträgen in vollem 
Umfang. Dabei wird nach einem vereinfachten Verfahren grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Bürger 50% der 
umrechnungsfähigen Beiträge zu zahlen hätten. 
Vielerorts sind derzeit rund 70 Bürgerinitiativen aktiv, die sich gegen die in ihren Kommunen bestehenden 
Straßenbeitragssatzungen zur Wehr setzen. Nachdem Anwohnerinnen und Anwohner über Erschließungsbeiträge zum Bau 
von innerörtlichen Straßen beigetragen haben, sollen sie nicht erneut für die Mitfinanzierung von Grundsanierungen 
herangezogen werden. Der Glaube, durch geringere wiederkehrende Beiträge eine größere Akzeptanz in der betroffenen 
Bevölkerung zu erhalten, erwies sich auch als Trugschluss.      

Wiesbaden, 12.01.23 

Für die Fraktion 
DIE LINKE 
Der Fraktionsvorsitzende: 

Jan Schalauske 
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